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l. Zahlung

'. []er Kaufpre s und Preise flir NebenleistLn51ell
sind bel Utrergabe cies K*ufge61*;:standes unri
Airsh.rndigung rdel Lihrersendung der Rech::r,rrg
zur ZahlLrng fällig

! ilegen Anspruche des ',,ierkaufers kann der
Kaufer nur (,ann aufrechnerr. v.renn cJie Gegenfor-
elerr:ng des Käufers urrl:estritterr ist orler eir:
rechtskrä{tigler Ttel rrorliegt, e'n Zuruckbehal-
tungsrecht kann er nur geltenci I'rachen, sov',,'eil es
aui Anspruchen aus ciem KirufvertraE berul-rr.

ll. Lieferung und Lieferverzug

' :-iefeßernrine und Liefedristen die verbinrrll:ch
cder unverbindlich vereir,b.art ro;erdr;n klinnen.
sind schriftlrcl-r arzuge[:en. Liefedristelr hepJlnnen
m it Vertragsabcchluss

'] Der Käufer kann zehr-. Tage irarltt Uher-
schreiten elnes urverbincllichen LieJertermins
cder eirrer unverbindlichen Lieferfnst de*
?'erkäufer i:ufforrlerrr zu liefern l,,1il der:r Zugang
rler Auf{orderu*g konrnrt cler tler-käufer in'v/erzug

.lat der Käuiel Anspruci', auJ Ersatz eine:i \'r'e[-

zugsscj:adens, beschrän<t sich dieser bei leichier
Fahilassigkeit des trerkäufers auf höchstens 5'1rr

'les'le rern ba rten (arrfp re ise:,

3 t/ill der Käufer darliber hznals vom Vertrag
zurücktreterr rndrcder Schader':sersittz stirtl der
l-eistuttgl r/e.lallget1, muss eI dent \r'efkät::ler nach
Ai:lauf der Zehn-TaEes-Frist genäß Zifier 2
tlieses Al:sclinitls eine *ngenleseene Frisl zur
Liefelungl sietzen.

'Jat Cer Kärtfer Ausprr:ch a ui Sclraclensersfitz statt
r:ler Leistung. besclrränkt sich rler Ansprueh bei
leichter Fahrlässigkeit auf höchsiens 259t des
rrereirrbarterr (*ufpreises lst cler Käufer e:ne
jurlstische Fersrl des öffentlichen Rechts. ei*
*lf*ntlich-rechtliches Sondervermr:ig1en oder e[::
l-nterrrehmer tler bei AhschlLrss des Vrrtrages i:.
,4usübr.rrr6 seiner ger,verblichen crcler selhständi-
!ten herlrrlichen Tät?gkeit handelt. sind Scha':le*-

1

ercatzfinsprüche ttei leici',ter Fah*assigkeit aus-
gleschlu:sen,

t/;rd denr Verkau{er, r'rahrend er itr Verzug ist. cJie

Lieferung drlrch Zufall unnöElich so haf:et er mit
rl e rr vrrrsl e h e rr cl ve re iit ba rte tr 'r af tung s-
begrenzungen. üer Verkaufer i:irftet nicht. \,venn

der Sclraden aucir bei rechtzeitiger Lie{erung
eingeireten rr;rre

.l \'! ird eirr v-.ririr-:cllirher Liefertertttitr c,clet ert'tt
*lerh:ncJ[!cire Liefedrtst üherschriiten. krrnrtnt d er
r/erkäufer bereits mit LJherschreiten des
Liefefiernrirrs oder der Lieferlrisl in Verzug Dte
Reclrl*- des Kaufers bestinrn':en sich ciarrn nach
Zifrer 2. Satz 3, und Zif{er i1 riieses Ahschnitts.

i Hi;here {-ievlalt ircier [reirn Velkäufer oder tles-
sar'l Lieferanten eintretenCe tetriebs,störu;lgen.
dre rler \-rerkär,:fer ohrre eiglelres Versrhulcien
r;rrüb'ergehend ciaral hirrrlerl.,:ien KirufeeEen-
stand zur"r vereinLr*ßen Trrmin rrder innerhallb der
r,ereirrbarteri Frist zu l;e'fern verär'lclern die in Zlf-
fern [:ris 4 rlieees Absch;:itts genarrnten Te'r'rrrre
rurrd Frrster: un: die Dauer cler durch iiese [-,m-
stäncie hrerlingte* Lelstungsstrrr/ngen Filhren
ent:preche ncie StörrnEen zu einen: Leislunr;sauf-
schub ,,rrin rrehl als vrer l*onate*. kann der Käu-
fer vorn \/ertlaü zurr.lcktrete*. Andere Rücktritts-
rechte bleil-len r:lavan a:rherLihil

lll. Abnahme

1, Der Kilufer ist ',Lerpflichtet den Kilufgegensland
irinerhal$ vcn acirt Ta5lerr ab Zugarr6; cier Bereit-
stellungsnnzeige ab,zuirehnren Im Falle der
il;ichtirbnahne ka*n der Verkäi;fer vr:n seil.rerr
gesetzlic!:en Recliten (lehrarclr rnachen.

2 lJerlrrngl der \,'*t'käil{er Schi:*de*sersätz .:Ltf-

5lrurrd eines glesetzlrcherr Ansprucirs. so beträgt
dieser 'ü!ö des Kaufprerses Der Schaiiene{s..1tz
ist hoher oder nieciriger anzuselzeTr. ,#enn der

",'erkäufer 
einen lrrrhererr SchacJen nachv;eisl oder

rler Käufer rrachrr.'eist. '-lass ein geringerer oder
tiberhnupt kein Schaden e*tstirnden ist.

lV. Eigentumsvorbehalt

i. üer i{aufgegenstarnci bleibt bjs zL,rl Ausgieich
r:lEr ,:lern Verkär:fer aufgrund Ces Kiruivefirages
zlrstel,sirrle& ForrierunGen Eigenturn cie:l
1./erkäufe rs.

lst drr Kaufer eine jrrristlsche Ferson des offenl-
lichen Rechts ein crffentliclr-rechlliches Sonder-
vernri-igelr ociel ein Unternehrner. cler hei A[:r-

sclilu:s rles t/erlrages in AusubLrng seiner ge-
werbl;chen crder selbstandigen berutliclren TätiE-



keit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch
bestehen für Forderungen des Verkäufers gegen
den Käufer aus der laufenden Geschäftsbezie-
hung bis zum Ausgleich von in Zusammenhang
mit dem Kauf zustehenden Forderungen.

Auf Verlangen des Käufers ist der Verkäufer zunr
Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet,
v,renn der Käufer sämtliche mit dem Kaufgegen-
stand im Zusammenhang stehende Forderungen
unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen For-
derungen aus den laufenden Geschäftsbeziehun-
gen eine angemessene Sicherung besteht.

2. Bei Zahlungsverzug des Käufers kann der
Verkäufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Hat der
Verkäufer daruber hinaus Anspruch auf
Schadensersatz statt der Leistung und ninrmt er
den Kaufgegenstand wieder an sich, sind Verkäu-
fer und Käufer sich darüber einig, dass der
Verkäufer den gewöhnlichen Verkaufswert des
Kaufgegenstandes im Zeitpunkt der Rücknal'rme
vergrltet. Auf Wunsch des Käufers, der nur unver-
züglich nach Rücknahme des Kaufgegenstandes
geäußert werden kann, wird nach Wahl des Käu-
fers ein öffentlich bestellter und vereidigier Sa-
chverständiger, z. B. der Deutschen Automobil
Treuhand GrnbH (DAT), den gewöhnlichen Ver-
kaufsv,rert ermitteln, Der Käufer trägt sämtliche
Kosten der Rücknahme und Verurertung des
Kaufgegenstandes. Die Verurertungskosten be-
tragen ohne Nach'ueis 5 % des gewöhnlichen
Verkaufswertes. Sie sind höher oder niedriEer
anzusetzen, ',venn der Verkäufer höhere Kosten
nacht,^reist oder der Käufer nachweist, dass
geringere oder überhaupt keine Kosten
entstanden sind.

3. Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, darf
der Käufer über den Kaufgegenstand lveder ver-
fügen noch Dritten vertraglich eine Nutzung ein-
raumen.

V, Sachmangel

1 Ansprüche des Käufers wegen Sachmängeln
verjähren bei neuen Fahrzeugteilen in einern Jahr
ab dern Zeitpunkt der Übergabe des
Kaufgegenstandes, wenn der Käufer eine
juristische Person des öffentlichen Rechts, ein
öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein
Unternehmer ist, der bei Abschluss des Vertrages
in Ausübung seiner gewerbtichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. Der
Verkauf von gebrauchten Fahrzeugteilen im Sinne
von Satz 1 erfolgt unter Ausschluss jeglicher
Sachmängelhaftung.

lst der Käufer eine natürliche Person. die den
Kaufvertrag zu einem Zweck abschließt, der

]

weder ihrer gerverblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann (Verbraucher), verjähren Ansprtiche
des Käufers wegen Sachrnänge1n bel neuen
Fahrzeugteilen in zvrei Jahren, bei gebrauchten
Teilen in einem Jahr, jeweils ab dem Zeitpunkt der
Übergabe des Kaufgegenstandes.

Weitergehende Ansprüche bleiben unberühft,
sorqreit der Verkäufer aufgrund Gesetz zwingend
haftet oder etÄ/as anderes vereinbart viird,
insbesondere im Falle der Übernahme einer
Garantie.

2. Ansprüche wegen Sachmängeln hat der Käufer
beim Verkäufer geltend zu machen. Bei
mündlichen Anzeigen von Ansprüchen is1 dem
Käufer eine schriftliche Bestätigung über den
Eingang der Anzeige auszuhändlgen.

3. Ersetzte Teile werden Eigentum des
Verkäufers.

4. Abschnitt V, Sachmangel gilt nicht für
Ansprüche auf Schadensersatz; für diese
Ansprüche gilt Abschnitt Vl Haftung.

Vl, Haftung

1. Hat der Verkäufer aufgrund der gesetzlichen
Bestimmungen für einen Schaden aufzukonlmen,
der leicht fahrlässig verursacht wurde, so haftet
der Verkäufer beschränkt:

Die Haftung besteht nur bei Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten, ehva solcher, die der
Kaufvertrag dem Verkäufer nach seinem lnhalt
und Zweck gerade auferlegen will oder deren
Erfültung die ordnungsgemäße Durchführung des
Kaufvertrages uberhaupl erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut
und vedrauen darf. Diese Haftung ist auf den bei
Vertragsabschluss vorhersehbaren typischen
Schaden begrenzt. Soweit der Schaden durch
eine vom Käufer für den betreffenden Schadenfall
abgeschlossene Versicherung (ausgenommen
Sumnrenversicherung) gedeckt ist, haftet der
Verkäufer nur f ür ebvaige damlt verbundene
Nachteile des Käufers, z. B. höhere
Versicherungsprämien oder Zinsnachteile bis zur
Schadenregulierung durch die Versicherung.

lst der Käufer eine juristlsche Person des
öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder ein Unternehrner, der bei
Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung seiner
gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt. und werden nach Ablauf eines
Jahres nach Ablieferung des Kaufgegenstandes
Schadensersatzansprüche wegen Sachmängeln



geltend gernacht, gilt Folgendes: Die vorstehende
Haftungsbeschränkung gilt auch für einen
Schaden, der grob fahrlässig verursacht v"urde,
nicht aber bei grob fahrlässiger Verursachu ng
durch gesetzliche Vertreter oder leitende
Angestellte des Verkäufers, ferner nicht für einen
grob fahrlässig verursachten Schaden, der durch
eine vom Käufer für den betreffenden
Schadensfall abgeschlossene Versicherung
gedeckt ist.

2. Unabhäng1g von einenr Verschulden des
Verkäufers blejbt eine et,,,uaige Haftung des
Verkäufers bei arglistigem Versch,,veigen des
Mangels, aus der Übernahnne einer Garantie oder
eines Beschaff ungsrisikos und nach dern
Produ kthaftun gsg esetz unberührt.

3. Die Haftung v/egen Lieferverzuges ist in Ab-
schnitt ll abschließend geregelt.

4 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und
Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen
durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
Für von ihnen mit Ausnahme der gesetzlichen
Vertreter und leitenden Angestellten durch grobe
Fahrlässigkeit verursachte Schäden gilt die
diesbezuglich für den Verkäufer geregelte
Haftungsbeschränkung entsprechend.

5 Die Haftungsbeschränkungen dieses
Abschnitts gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit.

Vll. Gerichtsstand

1 Für sämtliche gegenvrärtigen und zukünftigen
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit
Kaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheck-
forderungen ist ausschlleßlicher Gerichtsstand der
Sitz des Verkäufers,

2. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Käufer
keinen allgemeinen Gerichtsstand im lnland hat,
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder
gev/öhnlichen Aufenthaltsort aus dem lnland ver-
legt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist. Nm Ubrigen gilt bei Ansprüchen
des Verkäufers gegenüber dem Käufer dessen
Wohnsitz als Gerichtsstand.
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